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Beschluss: 
Der Rat der Stadt Köln wählt folgende 6 Vertreter in den Regionalrat: 
 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
 
 
Der Rat der Stadt Köln benennt Herrn Beigeordneten Franz-Josef Höing zum beratenden Mitglied des 
Regionalrates des Regierungsbezirks Köln.  
 
 

Rat 01.07.2014 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 
 

Begründung 
Nach den Kommunalwahlen vom 25.05.2014 muss sich der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln 
neu konstituieren. Auf Grundlage des § 7 Abs. 1 und 2 Landesplanungsgesetz (LPlG) werden die 
insgesamt 44 stimmberechtigten Mitglieder des Regionalrates zu zwei Drittel durch die Vertretungen 
der kreisfreien Städte und der Kreise direkt gewählt, zu einem Drittel aus Reservelisten berufen. Auf 
die Stadt Köln entfallen auf Basis der Zahl von 1.030.090 Einwohnern sechs Mandate im Regional-
rat.  
 
Der Regionalrat entscheidet über wesentliche Fragen der Raum- und Regionalplanung und berät ü-
ber raumbedeutsame und strukturwirksame Förderprogramme des Landes. Er trifft die sachlichen 
und verfahrensmäßigen Entscheidungen zur Erarbeitung bzw. Änderung des Regionalplans und be-
schließt dessen Aufstellung. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Regionalrates liegt beim Ver-
kehr: Der Regionalrat beschließt über die Vorschläge der Region für die gesetzlichen Bedarfs- und 
Ausbaupläne des Bundes und des Landes, für die jährlichen Ausbauprogramme an Landesstraßen 
sowie für die Förderprogramme des  kommunalen Straßenbaus und des öffentlichen Personennah-
verkehrs. Weiterhin legt der Regionalrat die Prioritäten für Um- und Ausbaumaßnahmen an Landes-
straßen bis 3 Mio. € Gesamtkosten fest.  
 
Die zu wählenden Regionalratsmitglieder der Stadt Köln müssen gemäß § 7 Abs. 4 LPlG ihren 
Hauptwohnsitz in Köln haben. Im Übrigen gelten die Vorschriften für die Wählbarkeit des Kommunal-
wahlgesetzes entsprechend. 
 
Da das Landesplanungsgesetz den Berechnungsmodus für die Verteilung der Sitze nicht weiter kon-
kretisiert, sind alle anerkannten Verfahren der Verhältniswahl zulässig.  
 
Die Bezirksregierung hat auf Basis des Hare/Niemeyer-Verfahrens folgende Verteilung ermittelt:  
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Zwei Vertreter für die Fraktion der SPD 
zwei Vertreter für die Fraktion der CDU 
ein Vertreter für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
ein Vertreter für die Fraktion DIE LINKE 
 

Jedes gewählte Mitglied des Regionalrates ist derjenigen Partei oder Wählergruppe anzurechnen, die 
es zur Wahl vorgeschlagen hat. Bei verbundenen Wahlvorschlägen (z.B. Koalitionen) ist bei jedem 
Bewerber anzugeben, welcher Partei oder Wählergruppe er im Falle seiner Wahl anzurechnen ist.  
 
Gemäß den vorläufigen Endergebnissen der Kommunalwahlen vom 25.05.2014 verteilen sich die 
Mandate der 44 stimmberechtigten Mitglieder des Regionalrates wie folgt: 17 Mandate gehen an die 
CDU, 13 Mandate an die SPD, 6 Mandate an Bündnis 90/Die Grünen, 3 Mandate an die FDP, 2 
Mandate an Die Linke, 1 Mandat an die AfD, 1 Mandat an die Piraten und 1 Mandat an die Freien 
Wähler. Die den Parteien und Wählergruppen nach der Direktwahl der stimmberechtigten Mitglieder 
noch zustehenden Sitze werden entsprechend der o.g. Mandatsverteilung aus den (bis 10.08.2014 
bei der Bezirksregierung einzureichenden) regionalen Reservelisten zugeteilt.  
 
Gemäß § 8 Abs. 3 LPlG nimmt je eine Vertreterin oder ein Vertreter des Landschaftsverbandes 
Rheinland, der kreisfreien Städte und der Kreise des Regierungsbezirks Köln mit beratender Funktion 
an den Sitzungen des Regionalrates teil. Üblicherweise wird diese Funktion von den für die räumliche 
Planung zuständigen Beigeordneten bzw. Dezernenten wahrgenommen.  
 
Die Wahl muss bis spätestens 10.08.2014 erfolgen, daher sind die Vertreter in der Ratssitzung des 
01.07.2014 zu benennen. 
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